
  

  

 

 

Wer in der freien Landschaft und im Wald 

reitet oder ein Pferd führt, muss ein deut-

lich sichtbares, beidseitig angebrachtes, 

gültiges Reitkennzeichen besitzen. Dieses 

besteht aus zwei gelben Tafeln mit einer 

aktuellen Jahresplakette. 

Das Kennzeichen gibt Aufschluss über den 

Halter des Pferdes. Dieser ist verpflichtet, 

jederzeit Auskunft darüber geben zu kön-

nen, wer wann mit seinem Pferd geritten ist. 

Kosten: 

private Reiter (je Pferd): 

 Erstausgabe:  40,00 € 

 Verlängerung: 30,50 € 

Reiterhöfe (je Pferd): 

 Erstausgabe:  90,00 € 

 Verlängerung:  80,50 € 

In diesen Beträgen ist die Reitabgabe in 

Höhe von 25,00 € bzw. 75,00 € (Reiter-

höfe) enthalten. Die Einnahmen sind zweck-

gebunden für die Instandhaltung der Reit-

wege sowie Ersatzleistungen für Grund-

stückseigentümer, deren Wege durch Reit-

aufkommen beschädigt wurden. 

Reitkennzeichen und Jahresplaketten kön-

nen im Bürger-Service-Center (BSC) der 

Kreisverwaltung, per Mail sowie über das 

Serviceportal beantragt werden. Die Aus-

gabe erfolgt unmittelbar nach Entrichtung 

der Gebühr. 

 

 

Persönlich:  

Antrag, Personalausweis 

durch eine(n) Bevollmächtigte(n):  

Antrag, Kopie Personalausweis so-

wie Personalausweis des/der Be-

vollmächtigten, schriftliche Voll-

macht  

via Mail (info@kreis-heinsberg.de):  

Begehren, Name, vollständige Ad-

resse, Kopie Personalausweis, Reit-

kennzeichen-Nr. (falls vorhanden) 

via Serviceportal: 

Registrierung beim Servicekonto. 

NRW erforderlich 

 

 

Reiten 
im Kreis Heinsberg 

Reitkennzeichen Antrag / Ausgabe

Natur und Landschaft 

Kreis Heinsberg 
Valkenburger Str. 45 

52525 Heinsberg 
 

Fr. Thönnissen | Fr. Hagmanns 
 02452/13-6141 | -6138 
  natur@kreis-heinsberg.de 
  www.kreis-heinsberg.de 

 

Fotos: © iStock | 6. Auflage Oktober 2023 

 



 

Der vollständige Text sowie die dazuge-

hörigen Karten stehen für Sie auf der 

Homepage des Kreises Heinsberg 

(www.kreis-heinsberg.de > Serviceportal > 

Umwelt & Freizeit > Reitregelung bzw. 

Reitwegekarten) zum Download bereit. 

Darüber hinaus hat der Kreis Heinsberg für 

das Reiten im Wald zusätzliche Regelun-

gen getroffen. Im Zusammenwirken mit 

den Gemeinden, der Forstbehörde sowie 

den Waldbesitzer- und Reiterverbänden 

aumes 

 

 

Reiten im Kreis HS
Gemäß § 58 Abs. 1 und 2 des Landesnatur-

schutzgesetzes NRW ist das Reiten in der 

freien Landschaft und im Wald auf öffent-

lichen Verkehrsflächen, privaten Straßen 

und (Fahr-)Wegen sowie gekennzeichne-

ten Reitwegen erlaubt. 

 

 

 

 

 

 

Reitregelung im Kreis Heinsberg

Gesetzliche Regelung

wurde die „Allgemein-

verfügung zur Regelung 

des Reitens im Wald im 

Kreis Heinsberg (Reit-

regelung)" erlassen, die 

am 22.06.2018 in Kraft 

getreten ist.  
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Stadt Heinsberg --
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Gemeinde Waldfeucht --

Stadt Wassenberg --

Stadt Wegberg --

Stadt Erkelenz

Darüber hinaus ist das Reiten in folgenden Gebieten verboten:

Stadt Hückelhoven

Gemeinde Selfkant

Stadt Übach-Palenberg

NSG "Scherresbruch & Haberger Wald" 

NSG "Tüschenbroicher Wald"

NSG "Teverener Heide" (nur auf gekennzeichneten 

Reitwegen erlaubt)   

Waldflächen zw. Flugplatzgelände & L272/B56 (nur auf 

gekennzeichneten Reitwegen erlaubt) 

 NSG " Höngener & Saeffeler Bruch" 

NSG "Rodebachtal-Niederbusch" 

NSG "Rodebach-Gangelt/Mindergangelt"

Stadt Geilenkirchen

NSG "Teverener Heide" (nur auf gekennzeichneten 

Reitwegen erlaubt)    

Waldflächen zw. Flugplatzgelände & L272/B56 (nur auf 

gekennzeichneten Reitwegen erlaubt)

NSG " Panneschopp" 

NSG "Große Heide"

Gemeinde Gangelt

NSG "Im Eiländchen"

 NSG " Hohbruch" 

NSG "Höngener & Saeffeler Bruch"

NSG "Tüdderner Fenn"

NSG "Teverener Heide" (nur auf gekennzeichneten 

Reitwegen erlaubt)   

Rimburger & Herbacher Wald

NSG "Scherresbruch & Haberger Wald" 

NSG " Haller Bruch" 

NSG "Absetzbecken Doverack/Millich" 

NSG "Doverner Bruch" 

NSG "Am hintersten Berg"

LS W LS W LS W LS W

Stadt Erkelenz

Gemeinde Gangelt

Stadt Geilenkirchen

Stadt Heinsberg

Stadt Hückelhoven

Gemeinde Selfkant

Stadt Übach-Palenberg

Gemeinde Waldfeucht

Stadt Wassenberg ✓ o ✓ o ✓ ✓

Stadt Wegberg ✓ o ✓ o ✓ ✓

LS = Landschaft ✓ Reiten erlaubt o abhängig von

W = Wald X Reiten verboten Beschilderung

Allg. Regelungen für das Reiten in der freien Landschaft und im Wald:
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öffentliche 

Verkehrswege

X

X

X

X

Reitverbots-

schilder

private 

Straßen & 

Wege

gekennzeich-

nete Reitwege
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✓

✓

✓
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Legende: 

LS = Landschaft | W = Wald | NSG = Naturschutzgebiet  

✓ = Reiten erlaubt | X = Reiten verboten | o = abhängig von Beschilderung 




